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(54) Flächenreinigungsgerät

(57) Flächenreinigungsgerät, umfassend einen flä-
chigen Wischbesatzträger (12) und eine durch ein Ge-
lenk (16) mit dem Wischbesatzträger verbundene
Handhabe (14). Das Gelenk (16) weist eine Schwenk-
achse (36) auf, die sich parallel zur Längsrichtung des
Wischbesatzträgers (12) erstreckt, um wahlweise die ei-

ne oder die andere Hauptseite (26,28) des Wischbe-
satzträgers (12) in eine sich parallel zu einer zu reini-
genden Oberfläche erstreckende Position schwenken
zu können, wobei der Wischbesatzträger (12) an zumin-
dest einem Ende mit einer entlang seiner Längserstrek-
kung in Richtung auf das Gelenk verschiebbaren Ver-
längerung (50) versehen ist.



EP 1 527 728 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Flächenreinigungs-
gerät gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 9415002 U1 sind Flächenreini-
gungsgeräte bekannt, umfassend einen Wischbesatz-
träger und eine durch ein Gelenk mit dem Wischbesatz-
träger verbundene Handhabe. Die Gelenkanordnung
befindet sich im Randbereich des Wischbesatzträgers
und erlaubt dadurch, dass der Wischbesatzträger beid-
seitig verwendet werden kann. Damit können Wischbe-
züge so gestaltet werden, dass sie entweder auf beiden
Seiten aus demselben Material oder aus verschiede-
nen, auf bestimmte Anwendungsfälle angepassten Ma-
terialien bestehen und ohne manuellen Aufwand beid-
seitig verwendet werden können. Diese Ausführung er-
möglicht eine hohe Flächenleistung und eine lange Ge-
brauchsdauer des Wischbezuges.
[0003] Aus EP 0 599 227 A1 sind Flächenreinigungs-
geräte bekannt, deren Wischbesatzträger nur auf der
Plattenunterseite mit einem Wischbezug versehen wer-
den können. Bei diesen Wischbesatzträgern ist eine
Vorrichtung zum Verspannen des Wischbezugs mit dem
Wischbesatzträger vorgesehen. Dadurch können sich
die Wischbesätze auch bei intensiver Nutzung, z.B. im
professionellen Bereich, nicht vom Wischbesatzträger
lösen.
[0004] Nachteilig an den bekannten Flächenreini-
gungsgeräten ist, dass die Wischbezüge zwischen den
beiden beschriebenen Gerätetypen nicht austauschbar
sind. Die Wischbesatzträger sind jeweils so ausgebil-
det, dass sie entweder einen beidseitig verwendbaren
oder aber einen nur einseitig verwendbaren Wischbe-
zug aufnehmen können.

Darstellung der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das
gattungsgemäße Flächenreinigungsgerät derart weiter-
zuentwickeln, dass das Flächenreinigungsgerät zur
Aufnahme von ein- und beidseitig verwendbaren Wisch-
bezugs geeignet ist, und dass der Wischbesatzträger
Wischbezüge verschiedener Breitenausdehnung auf-
nehmen kann.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem Flächenreinigungsgerät mit den Merkmalen von
Anspruch 1 gelöst.
[0007] Auf vorteilhafte Ausgestaltungen nehmen die
Unteransprüche Bezug.
[0008] Zur Lösung der Aufgabe weist bei der erfin-
dungsgemäßen Ausführung das Gelenk zur Verbindung
des Wischbesatzträgers mit der Handhabe eine
Schwenkachse auf, die sich parallel zur Längsrichtung

des Wischbesatzträgers erstreckt, um wahlweise die ei-
ne oder die andere Hauptseite des Wischbesatzträgers
in eine sich parallel zu einer zu reinigenden Oberfläche
erstreckende Position schwenken zu können, zusätz-
lich ist der Wischbesatzträger an zumindest einem Ende
mit einer entlang seiner Längserstreckung in Richtung
auf das Gelenk verschiebbaren Verlängerung verse-
hen.
[0009] Die Anordnung des Gelenks mit einer sich in
Längsrichtung erstreckenden Schwenkachse ermög-
licht die Schwenkung des Wischbesatzträgers und da-
mit die Verwendung eines beidseitig verwendbaren
Wischbezugs. Gleichzeitig ermöglicht die Verlängerung
das Aufziehen und Verspannen von Wischbesätzen die
entweder nur einseitig verwendbar sind. Ein weiterer
Vorteil ist, dass auch Wischbezüge verschiedener Grö-
ßen aufgezogen werden können.
Durch das Verspannen der Wischbezüge wird Falten-
bildung der durch Reinigungsflüssigkeit gedehnten
Wischbezügen verhindert. Dadurch wird das Wischer-
gebnis vergleichmäßigt und es bilden sich keine Schlie-
ren. Des weiteren können sich die Wischbezüge auch
bei intensiver Nutzung nicht vom Wischbesatzträger lö-
sen.
[0010] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
Gelenk in einer seitlich offenen Durchtrennung des
Wischbesatzträgers angeordnet. Zweckmäßig ist eine
Schwenkachse des Gelenks im Bereich des Schwer-
punktes des Wischbesatzträgers angeordnet. Dadurch
behält der Wischbesatzträger beim Anheben seine ur-
sprüngliche Arbeitsstellung oder Winkellage bei, wo-
durch ein deutlich verbessertes Arbeiten, insbesondere
beim Reinigen von Treppenstufen, ermöglicht wird.
[0011] Die Verlängerung kann den Wischbesatzträ-
ger außenseitig als eine an dessen Profil angepasste
Hülse umschließen, wodurch ein Einklemmen des
Wischbezuges zwischen Wischbesatzträger und Ver-
längerung beim Aufziehen oder Entfernen verhindert
werden kann. Durch die Hülsenform umschließt die Ver-
längerung den Wischbesatzträger völlig. Dadurch sinkt
die Verletzungsgefahr für das Reinigungspersonal. Au-
ßerdem ist die Konstruktion besonders robust und si-
chert eine gute Führung der Verlängerung auf dem
Wischbesatzträger.
[0012] Bevorzugt besitzen der Wischbesatzträger
und die Verlängerung ein im wesentlichen übereinstim-
mendes Profil sowie einen im wesentlichen überein-
stimmenden Querschnitt. Durch den übereinstimmen-
den Querschnitt wird auf der gesamten Wischfläche, die
sich aus Wischbesatzträger und Verlängerung zusam-
mensetzt, ein gleichmäßiger Andruck des Wischbezugs
auf die zu reinigende Fläche gewährleistet. Dadurch
wird Schlierenbildung auf der zu reinigenden Fläche
durch ungleichmäßigen Andruck des Wischbezuges
verhindert.
[0013] Die Verspannung des Wischbezuges kann
grundsätzlich durch Anbringung einer Rasterung oder
einer Schnappverbindung zwischen Wischbesatzträger
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und Verlängerung erfolgen. In einer vorteilhaften Aus-
gestaltung kann die Verlängerung auch gegen die Kraft
einer Feder eindrückbar sein. Zweckmäßig ist die Ver-
wendung einer Druckfeder, beispielsweise einer
Schraubenfeder, wodurch auch bei häufiger Benutzung
eine zuverlässige Möglichkeit zur reversiblen Verstel-
lung der Verlängerung geschaffen ist. Weiterhin ermög-
licht die Feder eine stetige Verspannung des Wischbe-
satzes auf dem Wischbesatzträger wenn die Wischbe-
sätze unterschiedliche Größe aufweisen oder sich wäh-
rend der Benutzung dehnen.
[0014] Die Verlängerung kann in einer weiteren be-
vorzugten Ausführung der Erfindung in eingedrücktem
und/oder ausgefahrenem Zustand arretiert werden. Die
Arretierung ermöglicht ein leichteres Aufziehen und Ent-
fernen des Wischbezuges und der Kraftaufwand für das
Reinigungspersonal wird während des Aufziehens re-
duziert, da das Reinigungspersonal den Wischbezug
nicht gegen die Kraft einer Feder aufziehen müssen.
Durch eine Arretierung der Verlängerung in ausgefah-
renem Zustand kann bei intensiver Nutzung die Verlän-
gerung nicht eingedrückt und dadurch der Wischbezug
gelockert werden.
[0015] Je nach Anwendungsfall kann das Flächenrei-
nigungsgerät aus Aluminium oder Edelstahl gefertigt
werden. Die Verwendung von metallischen Werkstoffen
sichert eine höchste Stabilität und Haltbarkeit des Flä-
chenreinigungsgerätes insbesondere bei professionel-
len Einsatzzwecken.
[0016] Vorzugsweise wird das Flächenreinigungsge-
rät aus Kunststoff, beispielsweise Polypropylen, gefer-
tigt. Die Verwendung von Kunststoff ermöglicht eine
preiswerte und einfache Herstellung bei ausreichender
Stabilität und Haltbarkeit.
[0017] Eine Kombination von metallischen Werkstof-
fen und Kunststoff erlaubt, dass die einzelnen Bauteile
je nach Beanspruchung aus den jeweils kostenoptima-
len Werkstoffen gefertigt werden können. Metallische
Werkstoffe kommen dabei insbesondere für die Ferti-
gung des Gelenks und Kunststoffe für die Herstellung
des Wischbesatzträgers und der Handhabe in Betracht.
[0018] Der Wischbesatzträgers sowie die Verlänge-
rung können ein keilförmig nach vorn verjüngtes Profil
haben. Dadurch wird das Beziehen des Wischbesatz-
trägers mit einem Wischbezug durch das Reinigungs-
personal vereinfacht und das Reinigen von schmalen,
schwer zugänglichen Stellen wird vereinfacht.
[0019] Der Wischbesatzträger kann auf seiner Läng-
serstreckung mit Rippen versehen sein. Die Rippen si-
chern bei minimalem Materialeinsatz eine maximale Fe-
stigkeit des Wischbesatzträgers.
[0020] Vorteilhaft ist eine in der Draufsicht trapezför-
mige Gestaltung des Wischbesatzträgers, wobei die
vordere Längskante länger ist als die hintere Längskan-
te und die Seitenflächen einen Winkel von 20° bis 100°,
zweckmäßig von 30° bis 90° einschließen. Durch die
Trapezform des Wischbesatzträgers wird der Aktions-
radius des Reinigungspersonals erhöht und das Reini-

gen von Ecken vereinfacht.
[0021] Vorteilhafterweise kann Verlängerung durch
einen Wegbegrenzer nur innerhalb konstruktiv vorgege-
bener Grenzen verschoben werden. Dadurch wird si-
cher gestellt, dass die Verlängerung immer eine ausrei-
chende Führung auf dem Wischbesatzträger hat und
dass die Verlängerung sich nicht vom Wischbesatzträ-
ger lösen kann.
[0022] Die Ausnehmung kann ab der zweiten
Schwenkachse des Kreuzgelenks V-förmig zur hinteren
Längsseite geöffnet sein, wobei der Öffnungswinkel 60°
bis 120°, zweckmäßig 70° bis 100°, beträgt. Dadurch
wird der Aktionsradius beim Reinigen schwer zugängli-
cher Flächen, z.B. unter Schränken oder Regalen er-
höht, da die V-förmige Ausnehmung eine Schwenkung
des Wischbesatzträgers um die zweite Schwenkachse
auch bei sehr spitzem Winkel zwischen Wischbesatz-
träger und Handhabe zulässt.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0023] Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemä-
ßen Flächenreinigungsgerätes wird nachfolgend an-
hand der Figuren 1 und 2 näher erläutert. Diese zeigen,
jeweils in schematischer Darstellung:

Fig. 1 das Flächenreinigungsgerät in räumlicher
Darstellung in der Draufsicht;
Fig. 2 den Wischbesatzträger mit Verlängerung und
Anordnung der Feder.

Ausführung der Erfindung

[0024] Das Flächenreinigungsgerät 10 umfasst einen
Wischbesatzträger 12 und eine Handhabe 14, die ent-
weder ein von Hand bedienbarer Stiel oder Bestandteil
eines motorgetriebenen Reinigungs- oder Pflegegerä-
tes sein kann. Die Handhabe 14 ist über ein Kreuzge-
lenk 16 mit dem Wischbesatzträger 12 schwenkbar ver-
bunden. Der Wischbesatzträger 12 ist ein flaches, plat-
tenförmiges, mit Rippen 56 versehenes, trapezförmiges
Element mit zwei spitzwinklig zueinander verlaufenden
Längsseiten 18, 20, zwei dazu etwa senkrechten, leicht
keilförmig verlaufenden Schmalseiten 22, 24 sowie ein-
ander gegenüberliegenden Hauptseiten 26, 28. Die
Keilform des Wischbesatzträgers ist derart ausgebildet,
dass die hintere Längsseite 20 im Querschnitt breiter
ausgebildet ist als die vordere Längsseite 18, so dass
Ober- und Unterseite 26, 28 im Querschnitt einen spit-
zen Winkel ausbilden. Das Kreuzgelenk 16 umfasst ein
Anschlusselement 30 zur lösbaren Befestigung der
Handhabe 14.
[0025] Der flache, plattenförmige Wischbesatzträger
12 ist mit einer U-förmigen Ausnehmung 32 versehen,
die sich quer durch die Plattendicke des Wischbesatz-
trägers 12 erstreckt und in der Längsmitte der dickeren
Längsseite 20 quer durch die Plattendicke des Wisch-
besatzträgers 12 erstreckt. Zur hinteren Längsseite 20
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weist die Ausnehmung eine V-förmige Aufweitung 34
auf. Die Aufweitung beginnt in den Schnittpunkten der
zweiten Gelenkachse 38 und den Hauptseiten 26 und
28. Die Tiefe der ausgeschnittenen, U-förmigen Aus-
nehmung 32 reicht bis in den Bereich des Schwerpunk-
tes S des Wischbesatzträgers 12, derart, dass eine er-
ste Schwenkachse 36 in diesem Schwerpunktbereich
parallel zur Hauptachse des Wischbesatzträgers 12
bzw. zu den beiden Längsseiten 18, 20 des Wischbe-
satzträgers 12 in der Nähe und parallel zu einem Boden
der U-förmigen Ausnehmung 32 fest angeordnet wer-
den kann. Der Abstand der ersten Schwenkachse 36
vom Boden der U-förmigen Ausnehmung 32 sind so ge-
wählt, dass das Kreuzgelenk 16 bzw. der Wischbesatz-
träger 12 jeweils um die erste, feste Schwenkachse 36
des Wischbesatzträgers 12 über einen Winkel von etwa
180° jeder der beiden Hauptseiten 26, 28 schwenkbar
ist, so dass beide Hauptseiten 26, 28 eine mit einem
Wischbesatz versehene Arbeitsfläche bilden können.
[0026] Das Kreuzgelenk 16 ist aus Kunststoff oder
metallischem Werkstoff hergestellt und besitzt zur Be-
festigung des Kreuzgelenks 16 am Wischbesatzträger
12 ein Drehgelenk 36. Das Drehgelenk 36 wird durch
eine Gelenköse 40 und einen Gelenkstift (nicht darge-
stellt) gebildet. Der Gelenkstift ist im Wischbesatzträger
12 in dessen Längserstreckung gelagert. Das Drehge-
lenk 36 bildet die erste Schwenkachse. Oberhalb des
Drehgelenks 36 ist über eine Verbindungslasche 48 ei-
ne Gelenkgabel 44 mit Gabelbacken 46, die im Abstand
parallel zueinander angeordnet sind, angebracht. Diese
Gelenkgabel 44 mit Gabelbacken 46 bildet eine zweite
Schwenkachse 42 die im axialen Abstand gegenüber
der ersten Schwenkachse 37 um 90° um die Längsach-
se des Kreuzgelenks 16 gedreht angeordnet ist. Die Ge-
lenkgabel 44 ist an ihrem oberen Ende mit einem Rohr-
stutzen einteilig ausgebildet, auf dem ein Anschlussele-
ment 30 zur Befestigung, z.B. durch Klemmung,
Schraubung oder durch einen Bajonettverschluss, des
unteren Endes der Handhabe 14 befestigt ist.
[0027] Der flächige Wischbesatzträger 12 weist an ei-
nem seitlichen Abschnitt eine Verlängerung 50 auf, wel-
che auf einer Führung 54 des Wischbesatzträgers 12
gelagert und in Längsrichtung des Wischbesatzträgers
12 frei beweglich ist. Zur Begrenzung der Wegstrecke
der Verlängerung 50 auf der Führung 54 des Wischbe-
satzträgers 12 ist auf dem Wischbesatzträger 12 ein
Wegbegrenzer 52 angebracht der die Bewegung der
Verlängerung 50 nur innerhalb bestimmter Grenzen vor-
gibt. Die Verlängerung dient der Aufnahme von Wisch-
bezügen die für einseitige und beidseitige Nutzung vor-
gesehen sind und die in unterschiedlichen Größen auf
dem Wischbesatzträger befestigt werden können.
[0028] Figur 2 zeigt den Wischbesatzträger 12 und
die auf einer Führung 50 gelagerte Verlängerung 46.
Seitlich an der Führung 54 ist in einer Bohrung eine
Druckfeder 58 angebracht, die sich gegen die Verlän-
gerung 50 abstützt. Auf diese Weise befindet sich die
Verlängerung in Richtung des Wischbesatzträgers 12

unter Vorspannung und die Verlängerung kehrt nach
dem Eindrücken selbständig in eine Ausgangslage zu-
rück.

Patentansprüche

1. Flächenreinigungsgerät, umfassend einen flächi-
gen Wischbesatzträger (12) und eine durch ein Ge-
lenk (16) mit dem Wischbesatzträger verbundene
Handhabe (14), wobei das Gelenk (16) eine
Schwenkachse (36) aufweist, die sich parallel zur
Längsrichtung des Wischbesatzträgers (12) er-
streckt, um wahlweise die eine oder die andere
Hauptseite (26,28) des Wischbesatzträgers (12) in
eine sich parallel zu einer zu reinigenden Oberflä-
che erstreckende Position schwenken zu können,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wischbesatz-
träger (12) an zumindest einem Ende mit einer ent-
lang seiner Längserstreckung in Richtung auf das
Gelenk (16) verschiebbaren Verlängerung (50) ver-
sehen ist.

2. Flächenreinigungsgerät nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gelenk (16) in einer
seitlich offenen Durchtrennung des Wischbesatz-
trägers (12) angeordnet ist.

3. Flächenreinigungsgerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verlängerung
(50) den Wischbesatzträger (12) außenseitig als ei-
ne an dessen Profil angepasste Hülse umschließt.

4. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
längerung (50) und der Wischbesatzträger (12) hin-
sichtlich des Außenquerschnitts ein im wesentli-
chen übereinstimmendes Profil und einen im we-
sentlichen übereinstimmenden Querschnitt haben.

5. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
längerung (50) gegen die Kraft einer Feder (58) ein-
drückbar ist.

6. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
längerung (50) in eingedrücktem und/oder ausge-
fahrenem Zustand arretierbar ist.

7. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass Wischbe-
satzträger (12), das Gelenk (16) und die Verlänge-
rung (50) aus Aluminium oder Edelstahl bestehen.

8. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass Wischbe-
satzträger (12), das Gelenk (16) und die Verlänge-
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rung (50) aus Kunststoff bestehen.

9. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass Wischbe-
satzträger (12), das Gelenk (16) und die Verlänge-
rung (50) aus einer Kombination der Werkstoffe
Aluminium, Edelstahl und/oder Kunststoff beste-
hen.

10. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wischbesatzträger (12) und die Verlängerung (50)
ein keilförmig nach vorn verjüngtes Profil haben.

11. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wischbesatzträger (12) in Längserstreckung mit
Rippen (56) versehen ist.

12. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wischbesatzträger (12) trapezförmig ist, wobei die
vordere Längsseite (18) länger ist als die hintere
Längsseite (20) und die Seitenflächen (22, 24) ei-
nen Winkel von 20° bis 100° einschließen.

13. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wischbesatzträger (12) trapezförmig ist, wobei die
vordere Längsseite (18) länger ist als die hintere
Längsseite (20) und die Seitenflächen (22, 24) ei-
nen Winkel 30° bis 90° einschließen.

14. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass ein Weg-
begrenzer (52) eine Verschiebung der Verlänge-
rung (50) nur innerhalb konstruktiv vorgegebener
Grenzen zulässt.

15. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
nehmung (32) ab der zweiten Schwenkachse (42)
des Kreuzgelenks (16) V-förmig (34) zur hinteren
Längsseite geöffnet ist, wobei der Öffnungswinkel
60° bis 120° beträgt.

16. Flächenreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
nehmung (32) ab der zweiten Schwenkachse (42)
des Kreuzgelenks (16) V-förmig (34) zur hinteren
Längsseite geöffnet ist, wobei der Öffnungswinkel
70° bis 100° beträgt.
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